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Siebenter Titel.

Aufhebung der Versicherung und Rückzahlung der Prämie.

§ 894. 1899.] Wird die Unternehmung, auf welche sich die
Versicherung bezieht, ganz oder zu einem Theile von dem Versicherten
aufgegeben oder wird ohne sein Zuthun die ganze versicherte Sache
oder ein Theil dieser Sache der von dem Versicherer übernommenen

efahr nicht ausgesetzt, so kann die Prämie ganz oder zu dem ver-
hältnißmäßigen Theile bis auf eine dem Versicherer gebührende Ver-
gütung zurückgefordert oder einbehalten werden (Ristorno).

Die Vergütung (Ristornogebühr) besteht, sofern nicht ein anderer
etrag vereinbart oder am Orte der Versicherung üblich ist, in einem

halben Prozente der ganzen oder des entsprechenden Theiles der Ver-
icherungssumme, wenn aber die Prämie nicht ein Prozent der Ver-

icherungssumme erreicht, in der Hälfte der ganzen oder des verhältniß-
mäßigen Theiles der Prämie.

8895. I900.] Ist die Versicherung wegen Mangels des ver-
sicherten Interesses (§ 778) oder wegen Ueberversicherung (8 786)1
unwirksam und hat sich der Versicherungsnehmer bei dem Abschlusse
des Vertrags und im Falle der Versicherung für fremde Rechnung

auch der Versicherte bei der Ertheilung des Auftrags in gutem

Glauben befunden, so kann die Prämie gleichfalls bis auf die im 8§ 894
ezeichnete Ristornogebühr zurückgefordert oder einbehalten werden.

§ 896. I901.] Die Anwendung der Vorschriften der 88 894,
995 wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Versicherungsvertrag
#r den Versicherer wegen Verletzung der Anzeigepflicht oder aus

anderen Gründen unverbindlich ist, selbst wenn der Versicherer un-

geachtet dieser Unverbindlichkeit auf die volle Prämie Anspruch hätte.

8 897. 902.] Ein Ristorno findet nicht statt, wenn die Gefahr
den Versicherer bereits zu laufen begonnen hat.

§ 898. T903.] Wenn der Versicherer zahlungsunfähig ge-
worden ist, so ist der Versicherte befugt, nach seiner Wahl entweder
von dem Vertrage zurückzutreten und die ganze Prämie zurückzu-
ordern oder einzubehalten oder auf Kosten des Versicherers? eine

neue Versicherung zu nehmen. Dieses Recht steht ihm jedoch nicht

1n wenn ihm wegen der Erfüllung der Verpflichtungen des Ver-
cerers genügende Sicherheit bestellt wird, bevor er von dem Ver-
rage zurückgetreten i er die neue Versicherung genommen hat.

— JFurücke ist oder di Versicherung genommen h

für

„„oder Doppelversicherung (§ 788)“ gestrichen durch G 30./5. 08.
„nach Maßgabe des § 789“ gestrichen durch G 30./6. C8.
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§ 899.1 /904.] Wird die versicherte Sache von dem Versicherten
veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die

sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherten ein.
Für die Prämie haften der Veräußerer und der Erwerber als Ge-

samtschuldner.
Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungs-

verhältnis gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung
erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis er-

langt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs? finden entsprechende Anwendung.
Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren, welche nicht ein-

getreten sein würden, wenn die Veräußerung unterblieben wäre.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis ohne

Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Er-

werb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine

1 In der Fassung des G 30./5. 08.

2 BoB 406. Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen

Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber aul-
rechnen, es sei denn, daß er bei dem Erwerbe der Forderung von der

Abtretung Kenntniß hatte oder daß die Forderung erst nach der Erlangung
der Kenntniß und später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist

407. Der neue Gläubiger muß eine Leistung, die der Schuldner nach

der Abtretung an den bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes Rechts-
geschäft, das nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bis-

herigen Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, gegen
sich gelten lassen, es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei der

Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt.
Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem

bisherigen Gläubiger anhängig gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges
Urtheil über die Forderung ergangen, so muß der neue Gläubiger das

Urtheil gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß der Schuldner die Ab-

tretung bei dem Eintritte der Rechtshängigkeit gekannt hat. "
408. Wird eine abgetretene Forderung von dem bisherigen Gläubiger

nochmals an einen Dritten abgetreten, so finden, wenn der Schuldner an

den Dritten leistet oder wenn zwischen dem Schuldner und dem Dritten

ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder ein Rechtsstreit anhängig wird, 3
Gunsten des Schuldners die Vorschriften des 8 407 dem früheren Erwerber

gegenüber entsprechende Anwendung. „
Das Gleiche gilt, wenn die bereits abgetretene Forderung durch ge

richtlichen Beschluß einem Dritten überwiesen wird oder wenn der bisherige

Gläubiger dem Dritten gegenüber anerkennt, daß die bereits abgetreten“

Forderung kraft Gesetzes auf den Dritten übergegangen sei.
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Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines

onats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber

don der Versicherung Kenntnis erlangt. Kündigt der Erwerber,
so haftet er für die Prämie nicht.

Bei einer Zwangsversteigerung der versicherten Sache finden die
Vorschriften der Abs. 1 bis 4 entsprechende Anwendung.

§ 900. 1905.) Die Vorschriften des 8 899 gelten auch im
Falle der Versicherung einer Schiffspart.

Ist das Schiff selbst versichert, so kommen sie nur zur An-
wendung, wenn das Schiff während einer Reise veräußert wird.

Der Anfang und das Ende der Reise bestimmen sich nach 8 823.
Ist das Schiff auf Zeit oder für mehrere Reisen (§ 757) versichert,
 dauert die Versicherung im Falle der Veräußerung während einer

eise nur bis zur Entlöschung des Schiffes im nächsten Bestimmungs-
hafen (8 813).

Elfter Abschnitt. Verjährung.

8 901. L906.] Die im 8 754 Nr. 1 bis 9 aufgeführten
Forderungen verjähren in einem Jahre. Es beträgt jedoch die Ver-

lährungsfrist zwei Jahre:
I. für die aus den Dienst= und Heuerverträgen herrührenden

Forderungen der Schiffsbesatzung, wenn die Entlassung jenseits

d Vorgebirges der guten Hoffnung oder des Kap Horn er—
olgt ist;

für die aus dem Zusammenstoße von Schiffen hergeleiteten

Entschädigungsforderungen.
si 8 902. [907.] Die nach § 901 eintretende Verjährung bezieht

ch zugleich auf die persönlichen Ansprüche, die dem Gläubiger etwa
begen den Rheder oder eine Person der Schiffsbesatzung zustehen.

8 903. 1908.] Die Verjährung beginnt:
in Ansehung der Forderungen der Schiffsbesatzung (8 754 Nr. 3)

mut dem Ablaufe des Jahres, in welchem das Dienst= oder
Heuerverhältniß endet, und, falls die Anstellung der Klage
früher möglich und zulässig ist, mit dem Ablause des Jahres,

im welchem die Voraussetzung eintritt; jedoch kommt das Recht,
Vorschuß- und Abschlagszahlungen zu verlangen, für den Be-

ginn der Verjährung nicht in Betracht;
in Ansehung der Forderungen wegen Beschädigung oder ver-

späteter Ablieferung von Ladungsgütern und Reisegut (8 754
Nr. 7, 9) und wegen der Beiträge zur großen Haverei
(6 754 Nr. 5) mit dem Ablaufe des Jahres, in welchem
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